
 

 

 

 

 

 

 

 

Anfrage 

aus dem Stadtrat, den Ausschüssen, 

Ortschafträten oder Beiräten 

 

Fragesteller:  

 

Datum: 

 

 

 StR André Liebscher 

 

 05.06.2021 

 

Betreff 

 

 

 Speisen und Getränke im Straßenverkauf und das Müllproblem im 

öffentlichen Raum 

 

 

 

Es ist kein schöner Anblick, wenn man durch die Straßen und Gassen unserer Stadt läuft: Die 

öffentlichen Mülleimer quellen über, Abfall wird teils neben den Mülleimern oder gar auf Wiesen 

und Plätzen achtlos in die Umwelt entsorgt. 

 

Dabei kann man feststellen, dass es sich dabei hauptsächlich um Umverpackungen und 

Transportverpackungen der umliegenden Fastfood-Läden, To-go- und anderen Anbietern von 

Straßenverkauf handelt (siehe Bilder 1 bis 5 in der Anlage).  

 

Die Reduzierung der öffentlichen Mülleimer hat die Situation verschärft, ist allerdings nicht 

ursächlich für die aktuell ausufernde Müllbelastung des öffentlichen Raumes. Auch in den letzten 

Jahren gab es bereits ähnliche Probleme (siehe Bild 6 in der Anlage). Die öffentlichen Mülleimer sind 

und waren nicht dafür ausgelegt, ganze Pizzakartons oder Fastfood-Transportboxen aufzunehmen. 

 

Anfrage 

 

1. Welche Anstrengungen unternimmt die Stadtverwaltung um mit den Fastfood-Läden, To-go- 

und anderen Anbietern von Straßenverkauf ins Gespräch zu kommen, um der Müllflut in der 

Innenstadt Herr zu werden? 

 

2. Welche rechtlichen und ordnungspolitischen Möglichkeiten bestehen, die Fastfood-Läden, 

To-go- und anderen Anbietern von Straßenverkauf an der Entsorgung des von ihnen 

erzeugten Mülls zu beteiligen? Stichworte hierbei wären: 

 

 Verpflichtung zum Aufstellen geeigneter Abfallbehälter durch den Gastronomen in 

unmittelbarer Nähe seines Ladens, wenn dieser Straßenverkauf anbietet, 

 

 Tägliche und anlassbezogene Reinigung des öffentlichen Raumes durch den 

Gastronomen im Umkreis von XX Metern um dessen Laden, wenn dieser Straßenverkauf 

anbietet, 

 

 Einführung einer kommunalen Abgabe auf Um- und Transportverpackungen sowie 

Einmal-Geschirr und Einweg-Material, zur Verwendung der Einnahmen zur Reinhaltung 

des öffentlichen Raumes 
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Anlage 

 

Bild 1 

 
Bild 2 
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Bild 3 

 
Bild 4 
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Bild 5 

 
 

Bild 6 

 

 




